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Wem gehören meine Daten?
Wem gehören die Daten meiner Kinder?
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Mein Kind – inkognito?

Gemeinde (Meldeamt),
Versicherungen,

Krippe,
Kindergarten,

Schule,
Musikschule,

Ärzte, Physiotherapeut, Logopäde, Spital, 
Ferienlager,
Sportverein,

Einkauf bei Amazon, etc.,
Soziale Medien (Facebook, WhatsApp, Instagram, etc.)

Und viele mehr

2



07.11.20183



07.11.20184



Risiken im Internet

 Reichweite (die Öffentlichkeit sieht, liest mit), 

 Nachhaltigkeit (das Internet vergisst nichts), 

 Eigendynamik (rasche und oft unaufhaltsame 
Verbreitung von Daten), 

 Nicht alles im Internet ist legal und nicht jeder 
Download gratis! 

 Möglichkeiten anonymen Mobbings
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Besserer Datenschutz dank der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

Anwendungsbereich
• Verarbeitung personenbezogener Daten (Art. 2 Abs. 1 DSGVO)

• Ausnahmen (keine Anwendung für Datenverarbeitung im familiären oder privaten Bereich, 
Art. 2 Abs. 2 DSGVO)

Anwendung in Liechtenstein
• ab 20. Juli 2018

Ziel der DSGVO
• Jeder Einzelne soll wieder Frau/Herr über seine 

Daten werden! 
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Erwägungsgrund 38 
Besonderer Schutz der Daten von Kindern

Kinder verdienen bei ihren personenbezogenen Daten besonderen Schutz, 
da Kinder sich der betreffenden Risiken, Folgen und Garantien und ihrer 
Rechte bei der Verarbeitung personenbezogener Daten möglicherweise 
weniger bewusst sind. 
Ein solcher besonderer Schutz sollte insbesondere die Verwendung 
personenbezogener Daten von Kindern für Werbezwecke oder für die 
Erstellung von Persönlichkeits- oder Nutzerprofilen und die Erhebung von 
personenbezogenen Daten von Kindern bei der Nutzung von Diensten, die 
Kindern direkt angeboten werden, betreffen. 
Die Einwilligung des Trägers der elterlichen Verantwortung sollte im 
Zusammenhang mit Präventions- oder Beratungsdiensten, die unmittelbar 
einem Kind angeboten werden, nicht erforderlich sein.
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Personenbezogene Daten

• «personenbezogene Daten» sind alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person
beziehen; 

• dies sind etwa der vollständige Name, die E-Mail-Adresse 
oder Anschrift, die Telefon- oder Handynummer, Interessen, 
Hobbys oder Nutzungsgewohnheiten, Alter, Beruf, Einkäufe, 
Vorlieben, Schulnoten, Kontakte mit Freunden, Fotos oder 
Videos, etc. 
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Wer darf personenbezogene Daten der 
Kinder sammeln und verarbeiten ?

07.11.2018

• Staatliche Stellen auf Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung 
(z.B. Kindergärten, Schule, Gemeinden, Behörden etc.)

• Private Stellen auf Grundlage einer gesetzlichen Verpflichtung 
(z.B. Arzt, Physiotherapeut, etc.)

• Private Stellen auf Grundlage eines Vertrages (z.B. Kaufvertrag für 
ein Handy, Kauf bei Amazon, Mitgliedschaft in einem Verein, etc.)

• Private Stellen, weil sie ein berechtigtes Interesse an den Daten 
haben (z.B. Unternehmen, Verein)

• Staatliche oder private Stellen mit Einwilligung des 
Kindes/Jugendlichen oder der Eltern (z.B. soziale Netzwerke, Apps, 
Teilnahme an Gewinnspielen, an Chats, etc.)
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Einwilligung von Kindern
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Wirksame Einwilligung erst ab 16 Jahren

Bietet ein Unternehmen einen „Dienst der 
Informationsgesellschaft“ an und wird dieses Angebot 
einem Kind direkt unterbreitet, ist die notwendige 
Einwilligung des Kindes in Liechtenstein nur dann 
wirksam, wenn das Kind das 16. Lebensjahr vollendet hat. 
Bei Kindern unter 16 Jahren muss die Zustimmung der 
Eltern eingeholt werden. Die Einwilligung des Kindes 
allein ist nicht ausreichend.
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„Dienst der Informationsgesellschaft“
Beispiel
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Weitere Grundsätze für das Verarbeiten
der Daten

1. Rechtmässigkeit, Verarbeitung nach Treu und 
Glauben, Transparenz (Art. 5 Abs. 1 Bst. a DSGVO)

2. Zweckbindung (Art. 5 Abs. 1 Bst. b DSGVO und Art. 6 Abs. 4 DSGVO – Zweckänderung)

3. Datenminimierung (Art. 5 Abs. 1 Bst. c DSGVO)

4. Richtigkeit (Art. 5 Abs. 1 Bst. d DSGVO)

5. Speicherbegrenzung (Art. 5 Abs. 1 Bst. e DSGVO)

6. Integrität und Vertraulichkeit (Art. 5 Abs. 1 Bst. f DSGVO)

Rechenschaftspflicht gem. Art. 5 Abs. 2 DSGVO!
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Welche Rechte hat mein Kind 
bzw. die Eltern?

Kostenlose Auskunft (Art. 15 DSGVO)

Wenn Daten irgendwo verarbeitet werden, muss die dafür 
verantwortliche Stelle auf Anfrage dem Betroffenen mitteilen:

• welche Daten von ihr/ihm verarbeitet werden;
• zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden;
• warum die Daten verarbeitet werden;
• woher die Daten stammen;
• ob sie die Daten weitergeleitet hat und an wen.
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Welche Rechte hat mein Kind
bzw. die Eltern?

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)
Es gibt den Betroffenen die Möglichkeit, die Richtigstellung  seiner 
personenbezogenen Daten ohne unangemessene Verzögerung zu verlangen.

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)
• Wenn die Speicherung der Daten nicht mehr notwendig ist
• Wenn der Betroffene seine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen hat
• Wenn die Daten unrechtmässig verarbeitet wurden
• Wenn eine Rechtspflicht zum Löschen nach EU- oder nationalem Recht 

besteht
• Erweiterter Löschungsanspruch
• Haben Minderjährige in die Verarbeitung ihrer Daten eingewilligt, soll ihnen 

im Erwachsenenalter die Möglichkeit zustehen, eine Löschung ihrer Daten zu 
verlangen, die sie seinerzeit freiwillig z.B. in soziale Netzwerke, eingestellt 
haben.
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Welche Rechte hat mein Kind 
bzw. die Eltern?

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)
Der Betroffene soll befugt sein, die von ihm zur Verfügung 
gestellten Daten von einer automatisierten Anwendung, etwa 
einem sozialen Netzwerk, auf eine andere Anwendung zu 
übertragen. Betroffene sollen dadurch leichter von einem 
Anbieter zu einem anderen wechseln können, ohne den 
Verlust ihrer Daten befürchten zu müssen.

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
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Informationen zum Datenschutz

Im Rahmen der Informationspflichten gemäss Art. 13 DSGVO 
gelten besondere Anforderungen, wenn Kinder von der 
Datenverarbeitung betroffen sind.

Art. 12 Abs.1 DSGVO verlangt, dass die Information zur 
Datenverarbeitung, von der insbesondere Kinder betroffen sind, 
in einer besonders einfachen und kindgerechten Sprache zu 
erfolgen hat. Davon betroffen sind vor allem Betreiber von 
Internetseiten, die sich speziell an Kinder richten. Deren 
Datenschutzerklärungen sollten mit besonderer Sorgfalt 
redigiert werden.
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https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/
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https://www.datenschutz-berlin.de/fileadmin/user_upload/pdf/medienkompetenz/BlnBDI_RZ_Flyer_Online.pdf
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WhatsApp ist die beliebteste App bei den 12- und 13-Jährigen.

Soziale Kontrolle – Datenschutz 
Einstellungen konfigurieren 

Kontakte blockieren
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Die Informationen und Empfehlungen zu Facebook sind entnommen von: 
https://www.internet-abc.de/eltern/familie-medien/kommunikation-handy-

whatsapp-facebook/facebook-co-mein-kind-und-seine-daten/

https://www.internet-abc.de/eltern/familie-medien/kommunikation-handy-whatsapp-facebook/facebook-co-mein-kind-und-seine-daten/
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Folgende Pflichtangaben sind nötig: Vorname und Nachname, E-Mail-
Adresse, Passwort, Geschlecht, Geburtsdatum. Die E-Mail-Adresse muss 
tatsächlich existieren, da über sie die Registrierung abgeschlossen wird.
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Empfehlung: Schritt 1 ignorieren, grosse Vorsicht bei Schritt 2! 
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Empfehlung: Möglichst wenige oder keine Angaben machen.
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Hier empfiehlt sich, immer die strengste Variante einzustellen, die möglich ist (siehe auch die Grafik zuvor):

• Wer kann deine zukünftigen Beiträge sehen? "Freunde"

• Wer kann dir Freundschaftsanfragen senden? "Freunde von Freunden"

• Wessen Nachrichten sollen in meinem Postfach gefiltert werden? "Strenges Filtern" (Nachrichten von 

Unbekannten werden dann nicht im Postfach angezeigt.)

• Wer kann mithilfe der von dir zur Verfügung gestellten E-Mail-Adresse nach dir suchen? "Freunde"

• Wer kann mithilfe der von dir zur Verfügung gestellten Telefonnummer nach dir suchen? "Freunde"

• Link zu Suchmaschinen: "Nein" (Häkchen bei "Aktivieren, wenn ich 18 werde" entfernen)
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Unter "Benutzerdefiniert" kann man individuell Menschen auswählen, die 
Zugang haben sollen, bspw. Familienmitglieder oder Klassenkameraden.
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Relativ sicher sind folgende Einstellungen :
• Wer kann in deiner Chronik posten? "Nur ich"
• Möchtest du die Beiträge überprüfen, in denen du von Freunden markiert wurdest, bevor sie in deiner Chronik 

erscheinen? "Ein" (oder "Aktiviert")
• Wer kann Beiträge, in denen du markiert wurdest, in deiner Chronik sehen? "Nur ich"
• Wer kann sehen, was andere in deiner Chronik posten? "Nur ich"
• Möchtest du die Markierungen überprüfen, die Freunde zu deinen eigenen Beiträgen hinzufügen, bevor sie auf 

Facebook erscheinen? "Ein" (oder "Aktiviert")
• Wen möchtest du zur Zielgruppe hinzufügen, der noch nicht Teil davon ist, wenn du in einem Beitrag markiert 

wirst? "Nur ich"
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Unangenehme Nutzer blockieren
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• Unter "Apps, Webseiten und Plugins" kann die Plattform-Anwendung deaktiviert werden: Es ist dem Nutzer nicht mehr 
möglich, sich mit Facebook bei Apps, Spielen und Webseiten anzumelden. Die Apps oder Spiele werden zudem nicht mehr 
bei Facebook angezeigt und es gibt keine Beiträge von Apps oder Spielen in der eigenen Chronik.

• Unter "Immer anonym spielen" können einzelne Spiele anonym gespielt werden.
• "Von anderen Nutzern verwendete Apps": Hier kann man festlegen, welche Informationen andere Facebook-Nutzer, die das 

Profil Ihres Kindes sehen können, in Apps weitergeben dürfen. Am besten entfernt man alle Häkchen.



Links zu einem besseren Datenschutz 
(nicht nur für Kinder)

https://www.internet-abc.de/kinder/lernen-schule/surfschein/

https://www.internet-abc.de/

https://seitenstark.de/kinder/datenschutz

https://www.datenschutz-berlin.de/buergerinnen-und-
buerger/medienkompetenz/
https://www.heise.de/download/specials/Tipps-Tools-fuer-
anonymes-Surfen-3168842
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Hinweis: Datenschutz-Veranstaltung der 
Datenschutzstelle für Bürgerinnen und 
Bürger

29. Januar 2019: 

Datenschutztag zum Thema: Meine 
Daten gehören mir! Jetzt erst „Recht“!
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Diskussion und Fragen
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Datenschutzstelle
Städtle 38
Postfach 684
9490 Vaduz
Liechtenstein

T +423 236 60 90
info.dss@llv.li
www.datenschutzstelle.li

Anmeldung für News-Letter:
https://www.llv.li/#/49/
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